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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 17. Februar 1982 angemeldete, unter der Nuininer 
0 062 151 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 
82 101 156.6 ist von der Prüfungsabteilung 102 durch Ent-
scheidung vom 13. Dezeinber 1985, zur Post gegeben am 
11. Februar 1986, zurückgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen der Anspruch 1, überreicht während 
der mündlichen Verhandlung am 13. Dezeinber 1985, sowie die 
ursprunglichen Ansprüche 4 und 5 als neue Ansprüche 2 und 
3 zugrunde. 

Die Prufungsabteilung fuhrt in ihrer Entscheidung aus, dal3 
das Verfahren nach Ansprüch 1 gegenuber dem entgegengehal-
tenen Stand der Technik rreu sei, jedoch im Hinblick auf 
die 

DE-A- 2 824 472  
DE-A- 2 105 353  
DE-A- 2 242 819  

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 
6. März 1986 Beschwerde eingelegt mit dem Aritrag, die Ent-
scheidung aufzuheben. Die Beschwerdegebühr ist gleichzei-
tig gezahit worden. Die schriftliche Begründung der Be-
schwerde ist am 9. Juni 1986 eingegangen. 

In dieser BegrUndung sowie anlãBlich der mündlichen Ver -
handlung vom 3. März 1988 hat der Beschwerdeführer das 
Verfahren nach Anspruch 1 unter Bezugnahine auf den genann-
ten Stand der Technik, insbesondere nach den Dokuinenten 
(1) und (2), nãher erläutert und begründet, waruin nach 
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seinerAnsicht dieses Verfahren sich nicht in naheliegen-

der Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Insbesondere 

fuhrte der Beschwerdeführer aus, daB nach der Erfindung 

eine Geinischanreicherung dadurch erinôglicht werde, daB 

eine simulierte Luftmenge berücksichtigt werde, die gräBer 

als die tatsáchliche sei. Während nach dem nãchstkonunenden 

Dokuinent die Luftmenge indirekt bestiinmt werde, geschehe 

dies bei der Erfindung direkt. Wie die Entgegenhaltungen 

zeigten, sei es nicht bekannt gewesen, ein für konstantes 

, bestimmtes Steuergeràt zu verwenden, urn damit em 
variables 	einzuste].len. 

Der Anspruch 1 des in der inündlichen Verhandlung über-

reichten Anspruchssatzes lautet wie folgt: 

"Verfahren zurn Betrjeb einer Brennkraftmaschine mit Em-
spritzsystein in einem Vollastbereich, bei dern das Em-

spritzsystem abhàngig von dern Ausgangssignal eines Be-

schleunigungshebelste].lungs-Gebers (9) und einein weiteren 

Ausgangssignal die zugeführte Kraftstoffmenge im Verhàlt-

nis zur über eine unveràndert maximal geôffnete Drossel-

einrichtung (2) zugeführten Luftmenge gleichsinnig àndert, 

dadurch gekennzeichnet, daB als weiteres Signal das Aus-

gangssignal eines Luftmengen- oder Lufmassenmessers (5) 

eines luftinengen- oder luftmassenmessenden Einspritz-
systems verwendet wird und daB das Ausgangssignal des 
Luftinengen- bzw. Luftmassernnessers bei Durchlauf en des 
Vollastberejchs (II) vor Eingang in das Einspritzsystein 
entsprechend dern Ausgangssignal des Beschleunigungshebel-

stellungs-Gebers (9) kontinuierlich vergrãBert wird, wobei 
dieses Ausgangssignal beim Ubergang von Teillast- zuin 
Vollastbereich unverändert in das Einspritzsystem em-
geht." 

V. 	Mit dern am 15. April 1988 eingegangenen Schriftsatz voin 

7. März 1988 hat der Beschwerdefuhrer Reinschriften der in 
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-: 
der mündlichen Verhandlungüberreichten PatentansprUche 1 

bis 3, neue Seiten 1 bis 3 der Beschreibung sowie eine 

neue Zeichnung eingereicht. Er beantragt die Erteilung des 

Patents aufgrund der jetzt geltenden Unterlagen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Re-

gel 64 EPU und ist soinit zulássig. 

Hinsichtlich der Anderungen, durch die sich die geltende 

Fassung der Anmeldung von der ursprünglich eingereichten 

Fassung unterscheidet, kommt die Kanuner zu folgendein Er-

gebnis: 
I. 

Lu Anspruch 1 ist die überflussige Angabe "ausgehend vom 

Ende des Teillastbereichs" gestrichen worden. AuBerdein 

sind in diesem und den anderen Ansprüchen sprachliche 

Kiarstellungen vorgenominen worden. 

Die Beschreibung ist den geltenden Patentansprüchen ange-

pa3t und die Angaben zum Stand der Technik sind in einigen 

Punkten verdeutlicht worden. 

In der Fig. 2 wurde die durch die Ordinatenachse repräsen-

tierte Gr68e in "Luftdurchsatz (n = const.)" kiargesteilt. 

DaB nicht bloB ttLuftfl  als soiche, sondern deren Durchsatz 

bei konstanter Drehzahl geineint war, geht aus den Erlàu-

terungen in der Beschreibung hervor. 

Die Anderungen sind soinit durch die ursprUngliche Of fen-

barung gestützt. Die geltende Fassung der Unterlagen ge-

nügt daher den Anforderungen des Artikels 123 (2) EPU. 
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Der Oberbegriff des Anspruchs 1 bezieht sich auf das Ver-

fahren nach der DE-A- 2 842 472. Gegen ihre Berücksichti-

gung als Stand der Technik bestehen keine Bedenken. Em 

dem Verfahren nach Anspruch 1 nãher koinmendes Verfahren 

ist nicht ermittelt worden. 

Die Aufteilung der Mer)unale auf Oberbegriff und kennzeich-

nenden Teil entspricht Regel 29 (1) a und b EPU. 

Neuheit 

Wie sich aus dem vorstehenden Abschnitt ergibt, hat die 

PrUfung der Entgegenhaltungen durch die Kainmer ergeben, 

daB aus keinem dieser Dokumente ein Verfahren als bekannt 

hervorgeht, das sãmtliche Mer]cinale nach Anspruch 1 auf-

weist. Das Verfahren gem&B Anspruch 1 ist daher neu (Art. 
54 EPTJ). 

Erfinderische Tätigkeit 

5.1 	Bei dent Verfahren nach der o.g. DE-A-- 2 824 472 wird die 

erforderliche Kraftstoffmenge it Vollastbereich nach Nes-

sung der Drehzahl n sowie der Stellung p des Beschleuni-

gungshebels (Gaspedal) derart bestinunt, daB aus einein in 

einem Kennfeldspeicher enthaltenen Wertebereich jeweils 

der Wert t, der die Einspritzdauer des Kraftstoffes be-

sti]nlnt, als Funktion von n und p ermittelt und als elek-

trisches Signal dent zeitbestinunenden Teil der Einspritz-

vorrichtung zugeführt wird. 

Von dent Beschwerdefuhrer wird, wie in der Beschreibung 

ausgefuhrt, dabei als nachteilig gesehen, daB einerseits 

die Drehzahl n keine der Wirklichkeit ausreichend ent-

sprechende Lastinfortation abgibt, da sie den sich während 

der Gebrauchsdauer àndernden technischen Verhältnissen der 
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jeweiligen Maschine keine Rechnung tragt. Andererseits er-
fordert die Auswertung t der beiden unabhängigen Variablen 
n und p einen Rechner, was neben der Fixierung auf eine 
vorgegebene Wertezuordnung zu einem betrãchtlichen techni-
schen Aufwand führt. 

 

5.2  Diesem Stand der Technik gegenüber liegt dent Verfahren 
nach Anspruch 1 die Aufgabe zugrunde, bei geringem Aufwand 
die zugefuhrte Kraftstoffmenge hit Vollastbereich den tat-
sächlichen individuellen Verhàltnissen optimal anzupas-
sen. 

Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer durch das mi 
Anspruch 1 angegebene Verfahren gelöst. Durch die Verwen-
dung des Ausgangssignals eines Lufinengen- bzw. Lufinassen-
inessers kann man die zugeführte Kraftstoffxnenge der tat- 
sächlich zur Verfügung stehenden Lufntenge anpassen. 

Bei der Erfindung wird inn Unterschied zu dent Verfahren 
nach der DE-A- 2 824 472 ein luftmengen- oder luftmassen-
messendes Einspritzsystem verwendet. Bei Benutzung der-
artiger Systeine inuBte bisher in Kauf genonunen werden, daB 
bemm Wirksannwerden der Vollastanreicherung eine unange-
nehine, schiagartig einsetzende Drehinoinentverãnderung er-
folgt. She wjrd bei dent Verfahren nach der Erfindung, wie 
der Beschwerdefuhrer dargelegt hat, trotz Verwendung eines 
luftuiengen- oder luftmassenmessenden Einspritzsystenis ver-
inieden. 

 

5.3  Anregungen zu den Verfahren nach Anspruch 1 konnte der 
Fachmann dent genannten Stand der Technik nicht entnehinen. 

5.3.1 Das dent Oberbegriff des Anspruches 1 zugrunde liegende 
Verfahren nach der DE-A- 2 824 472 hat zunt Ziel, die ge-
genseitige Abstinninung von Luftzahl, Füllung und Zündzeit- 
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punkt uber alle Lastbereiche zu verbessern. Dieses Ver-
fahren beruht auf der Idee, die einzelnen EinfluBgröen 
getrennt den Lastbereichen zuzuordnen. Zu diesem Zweck 
wird in jedem Lastbereich nur je einer der genannten Werte 
variiert, wãhrend die andern konstant gehalten werden. Da-
bei wird zur Bestiinmung der Einspritzdauer t ein Kennfeld-
speicher verwendet, der t als Funktion voin Hebeistellungs-
signal p und der Drehzahl n enthält, also als Funktion 
zweier Variablen. 

Uber die inatheinatisch-physikalische oder empirische quan-
titative Form dieser Funktion t = t (p, n) sind keine 
nàheren Angaben zu finden. 

Dieser Druckschrift sind daher keine Hinweise zu ent-
nehinen, die zu der angestrebten Vereinfachung und wirk-
lichkeitsnàheren Erfassung des jeweiligen Zustandes eine 
Beziehung haben. 

5.3.2 Bei dent in der deutschen Auslegeschrift DE-A- 2 105 353 
beschriebenen Verfahren wird zur optimalen Abgasentgiftung 
vorgeschlagen, daB die LuftuberschluBzahl A  über alle 
Lastbereiche bestimmte vorgegebene Werte erreichen soil. 
Zu diesein Zweck regelt ein elektronischer Funktionsgeber, 
der die Betriebsparameter auswertet, die Kraftstoffzuines-
sung. Konkrete Hinweise über die quantitativen Verhãlt-
nisse, die über das hinausgehen, was implizit aus der An-
gabe der jeweiligen technischen Mittel (Addierwiderstände, 
Differenzverstärker, Multiplizierstufe) hervorgeht, ent-
halt das Dokument nicht. 

Wenn es auf den Seiten 18 und 19 heiBt, daB aus Drehzahl 
und Drosselklappenstel].ung nur das Voluinen der angesaugten 
Luft bestinunbar sei, daB man zur exakten Einstellung der 
LuftüberschuBzahl X aber die Masse der angesaugten Luft 
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wissenmüsse, so kann diese Beschreibungsstelle nur so 
verstanden werden, daB die Massenbestinunung nicht als Er -
satz für die Drehzahlinessung gedacht ist, sondern eine 
notwendige Ergänzung zur Drehzahlmessung bildet. In alien 
Ausfuhrungsbeispielen (Fig. 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 und 6) ist 
denn auch ein Multivibrator zur Drehzahlbestintrnung vor-
gesehen, irisbesondere auch in Fig. 10, in der die Mittel 
für die erwähnte Luftmassenbestimmung (34 und 77) beson-
ders dargestelit sind. 

Durch eine ergänzende Luftinassenbestinunung nach dem Vor-
bud dieser Druckschrift ware jedoch keine Vereinfachung 
zu erreichen. 

Da dieses Dokuinent die móglichst vollständige Erfassung 
aller Betriebsparameter und deren Auswertung durch einen 
einzigen Funktionsgeber iehrt, vermittelt es dem Fachmann, 
der von der erwähnten Trennung der EinfluBgröBen, nach der 
DE-A- 2 824 472 ausgeht, keinen Hinweis in Richtung der Im 
Anspruch 1 angegebenen Aufgabenlosung. 

5.3.3 Die deutsche Of fenlegungsschrift DE-A- 2 242 819 bezieht 
sich auf ein luftmengeninessendes System mit einem von der 
Drehzahi abhängigen Schalter zur Steuerung von Hilfsein-
richtungen. Zur Lösung der Aufgabe, einen möglichst em-
fachen Schalter zu schaffen, wird vorgeschlagen, daB der 
Schalter bei einer voreinsteilbaren Luftmenge betatigt 
wird. Diese Lösung beruht auf der Erkenntnis, daB für 
Drosseiklappen-Offnungswjnkei, die gröBer sind als 65 0 , 

die vom Luftinengenmesser ermittelte Luftmenge jeweils 
einer bestjmjnten Drehzahi zugeordnet werden kann. Es sei 
deshaib inóglich, den drehzahlabhàngigen Schalter dadurch 
auf die gewunschte Grenzdrehzahl einzustellen, daB er bei 
einer zu dieser Grenzdrehzahl gehärenden Luftmenge vom 
Luftmengenmesser betàtigt wird. 

01969 	 .../... 
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Aus diesem Dokurnent folgt, daB die Drehzahlmessung am Ende 

des Teillastbereichs und im Vollastbereich durch die Luft-

mengenmessung ersetzt werden kann, urn so einen einfacheren 

drehzahlabhangigen Schalter zu erhalten. 

Das Ersetzen der Drehzahlmessung durch eine Luftmengenmes-

sung würde aber dern Fachmann, der von der DE-A-2 824 472 

ausgeht, nicht die gesuchte Vereinfachung ermöglichen, da 

der Parameter t doch weiterhin als Funktion zweier 

Variablen - nun der Lufmenge oder Luftmasse und der Gas-

pedaistellung - aus einem Kennfeldspeicher - zu ermittein 
ware. 

5.3.4 Selbst wenn davon ausgegangen wird, daB der Fachmann auf-

grund dieser Angaben die Luftmassenmessung als wesent-

liche, wirklichkeitsnahe GröBe erkennt und die Möglich-

keit, die Drehzahlmessung durch sie zu ersetzen, weiter-

verfo].gt, so ware er damit noch nicht zu dent die jut Kapi- 

tel 5.2 genannte Aufgabe lösenden Verfahren nach An-

spruch 1 gelangt. Hierzu bedurfte es noch der übrigen 

kennzeichnenden Mer]cmale mm Anspruch 1. Für diese Merk-

malsvereinigung waren dem vorliegenden Stand der Technik 

jedenfalls keine Anregungen zu entnehmen. 

Da bei diegem Verfahren dent Einspritzsystem nur der Wert 

einer extrapolierten Luftmenge oder Luftmasse zugefuhrt 

wird, làBt sich mit einem Realer für konstantes X em 
variables 	einstellen. 

Die Verwendung des gemáB der Beschleunigungshebelstellung 

bei Durchlaufen des Vollastbereichs kontinuierlich ver-

gröBerten Signals der Luftmenge oder Luftmasse nach An-

spruch 1 bedeutet daher nicht nur eine in quantitativer 

Hinsicht einfache Zurückführung zweier GröBen auf eine 
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einzige, sondern führt auch zu einer qualitativen Verein-

fachung, durch die ein herkömmlicher Regler für einen 

Zweck verwendet werden kann, für den er an sich nicht be-

stixnmt ist. 

5.3.5 Die übrigen entgegengehaltenen Dokumente enthalten keine 

Anregungen, die dem Verfahren nach Anspruch 1 nãher konunen 

als die der bisher erörterten Dokuinente. 

Aus einer Gesamtwertung des entgegengehaltenen Standes der 

Technik und aus den allgexneinen Fachkenntnissen ergeben 

sich des weiteren keine zusätzlichen Anregungen, die den 

Fachmann zum Verfahren nach Anspruch 1 führten konnten. 

5.3.6 Aus diesen Gründen ergibt sich, daB der genannte Stand der 

Technik dem Fachmann das 'Verfahren nach Anspruch 1 nicht 

nahelegte. Es beruht somit auf einer erfinderischen Tàtig-

keit im Sinne des Artikels 56 EPU und ist nach Art. 52 (1) 

EPU patentfahig. 

6. 	Gegen die vom Patentanspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 und 

3 sind keine Einwãnde zu machen. 

Entsche idungsforznel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu-

rückverwiesen, auf die Anmeldung ein europaisches Patent 

mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 
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Patentansprche 1-3, eingegangen am 15. April 1988, 

Beschreibung Seiten 1-4, eingegangen am 15. April 1988, 

ursprüngliche Beschreibung Seiten 5-7, ab 2. Absatz 

Seite 5 ("Die Erfindung ist anhand ..."), 

Zeichnung, Blatt 1/1, eingegangen am 15. April 1988 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	F. C. Maus 
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